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Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

Für die Bearbeitung des Antrags auf Leistungen nach dem UVG benötigen wir folgende 

Unterlagen (jeweils in Kopie): 

1. Geburtsurkunde des Kindes 

2. Urkunde über die Vaterschaftsanerkennung oder den Beschluss über die Feststellung 
der Vaterschaft, wenn Sie mit dem Vater des Kindes nicht verheiratet sind oder 
verheiratet waren 

3. Sorgerecht für das Kind (wenn der Antragsteller das alleinige Sorgerecht für das Kind 
hat)   

4. Aktuelle Meldebestätigung bzw. Melderegisterauskunft des Antragstellers und der in 
seinem Haushalt lebenden Kinder  

5. Unterhaltstitel (wenn vorhanden) 

6. Scheidungsurteil (wenn Familienstand Antragsteller „geschieden“) 

7. Nachweis über den Steuerklassenwechsel, falls Sie noch verheiratet sind aber 

aufgrund eines Ehezerwürfnisses die Ehe nicht mehr fortsetzen wollen 

8. Ggf. Brief vom Rechtsanwalt über das Getrenntleben 

9. Reiseausweis / Personalausweis Antragsteller und Kind 

10. Aufenthaltstitel Antragsteller und Kind falls der Antragsteller und / oder Kind nicht 

die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder EU-Bürger sind 

11. Nachweise über Einkünfte des Kindes, z. B. Halbwaisenrente, Unterhaltszahlungen, 

falls das Kind keine allgemeinbildende Schule besucht: Einkünfte aus Arbeit und 

Vermögen 

12. Schulbescheinigung, wenn das Kind bereits das 15. Lebensjahr vollendet hat und eine 

allgemeinbildende Schule besucht 

13. Nachweise über die Einkünfte des alleinerziehenden Elternteils (z.B. Lohn- oder 

Gehaltsabrechnungen, bei Bezug von Leistungen nach dem SGB II, vollständiger 

Bescheid des JobCenters) 

14. Im Falle des Todes des anderen Elternteils die Sterbeurkunde 

Unsere Adresse: 

Landratsamt Tübingen, Unterhaltsvorschusskasse, Wilhelm-Keil-Str. 50, 72072 Tübingen 

 
  


